
 

 

 

  

An die  

Mitgliedsorganisationen des DOSB 

 

 

 5. Mai 2015 

dir / tde 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Bundesamt für Justiz hat uns mit Schreiben vom 16. April 2015 darüber informiert, dass ein 

neues Internetportal nun auch die Onlinebeantragung des erweiterten Führungszeugnisses vom 

heimischen Computer aus möglich macht. Damit kann der Weg zur Stadt- oder Gemeindeverwal-

tung zukünftig entfallen. Zu den Voraussetzungen der Onlinebeantragung darf ich Sie auf das 

Schreiben des Bundesamtes verweisen, das als Anlage beigefügt ist. Weitere Informationen finden 

Sie im Internet unter folgendem Link: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de.  

 

Da der Gesetzgeber von ehrenamtlich tätigen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die mit Kindern 

und Jugendlichen zusammenarbeiten, mittlerweile ein erweitertes Führungszeugnis verlangt, darf 

ich Sie bitten, die Vereine auf die neue Onlinebeantragung hinzuweisen. Jede Form der Entbürokra-

tisierung des Verfahrens an dieser Stelle ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. Michael Vesper 

 

Anlage 

https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/

